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 Veröffentlicht am 30.11.1995

Norm

StPO §494a Abs7

Rechtssatz

Die erst mehr als neun Monate nach Beschlußfassung vorgenommene Verständigung des erkennenden Gerichtes vom

Widerruf der bedingten Nachsicht eines Teiles der Strafe widerspricht dem klaren Gesetzesbefehl des § 494 a Abs 7

StPO, wonach eine derartige Verständigung unverzüglich vorzunehmen ist.
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